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Entwicklung des Handwerks im 19. Jahrhundert 

Während in Preußen bereits 1810 die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, die die Vorrechte der 
Zünfte aufhob und die Ausübung eines Gewerbes nur vom Erwerb eines Gewerbescheins 
abhängig machte, ging man im Königreich Württemberg deutlich behutsamer vor. Die 
„Allgemeine Gewerbeordnung von 1828" ließ die Zünfte von wenigen Ausnahmen abgesehen 
weiter bestehen (M 1). Sie vereinheitlichte die unterschiedlichen Zunftbestimmungen für 
altwürttembergisches und neuwürttembergisches Gebiet, also die Landesteile, die im Zuge der 
„Napoleonischen Flurbereinigung" zwischen 1803 und 1810 an Württemberg angegliedert 
worden waren, und brachte einheitliche Regelungen hinsichtlich der Lehrlingsausbildung, der 
Gesellenzeit und der Bedingungen für Erwerb und Ausübung des Meisterrechts. Die 
Handwerker in der Stadt wurden mit den Landhandwerkern desselben Gewerbes im Oberamt 
zu Zunftverbänden vereinigt. Als Aufsichtsinstanz wurde den Zunftvereinen ein 
„Obrigkeitlicher Deputierter" beigegeben, der vom Oberamt ernannt wurde und selbst kein 
Gewerbe innerhalb des Zunftvereins ausüben durfte. Er war u. a. für die Überwachung der 
Geschäftsführung des Zunftvorstandes zuständig und hatte den Lehrlings- und 
Meisterprüfungen beizuwohnen. Die Handwerker erhielten im Vergleich zu früher erweiterte 
Handelsbefugnisse und waren nun auch zum Handel mit fremden Produkten desselben 
Gewerbes berechtigt. Andererseits wurde ihr Einfluss dadurch beschränkt, dass Handwerk 
und Fabrikation (Einsatz von Maschinen, Aufteilung des Produktionsprozesses in 
Teilprozesse) unterschieden wurden und Fabriken nicht dem Zunftzwang unterlagen; zur 
Errichtung einer Fabrik war nur noch eine Konzession der württembergischen Regierung 
notwendig. Den Zünften blieben aber noch Einspruchsmöglichkeiten für den Fall, dass sich 
die beabsichtigte Gewerbeeinrichtung „von dem gewöhnlichen handwerksmäßigen Betriebe 
desselben Gewerbes auf eine, die Fabrikation fördernde Weise" nicht unterschied (M 2). 
Indem die Gründung von Fabriken dem Einfluss der Zünfte entzogen wurde, konnte die 
industrielle Entwicklung gefördert werden, ohne die Zünfte aufheben zu müssen. Die 
Gewerbeordnung führte vergleichbare Bestimmungen auch für den Handel ein. Der 
Detailhandel (Einzelhandel) unterlag weiterhin dem Zunftzwang, während der Großhandel 
freigegeben wurde. Gegen diese Bestimmung regte sich beim Ulmer Handelsstand Protest mit 
dem Hinweis, dass dadurch der Klasse der "wissenschaftlich gebildeten Kaufleute ein in 
seinen Folgen tödtlicher Stoß versetzt" würde. (M 3)  

Die Gewerbeordnung von 1828 verlangte außerdem für die Ausübung eines zünftigen 
Gewerbes im Gegensatz zu unzünftigen Gewerben den Besitz des Bürger- oder Beisitzrechts 
(Beisitz = eingeschränktes Bürgerrecht) am Ort der Gewerbeniederlassung. Der Artikel 24 des 
„Gesetzes über das Gemeinde-Bürger- und Beisitzrecht" aus demselben Jahr schränkte nun 
die Entscheidungshoheit der Städte ein: Konnte bisher das Bürger- oder Beisitzrecht mit der 
Begründung der Überbesetzung eines Handwerks abgelehnt werden, wenn die übrigen 
Bestimmungen (u. a. Vermögen von 800 Gulden, Entrichtung der Bürger- bzw. 
Beisitzaufnahmegebühr) erfüllt waren, war dies ab sofort nicht mehr möglich. Diese neue 
Regelung förderte den Zuzug von Handwerksmeistern nach Ulm, verschärfte damit das 
Problem der Überbesetzung einzelner Handwerkszweige und zwang viele Meister in die 
Lohnabhängigkeit. 
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In Ulm wurde 1847 aus Eigeninitative einzelner Handels- und Gewerbetreibender auf 
freiwilliger Basis ein Gewerbeverein gegründet. In ihm schlossen sich die eher fortschrittlich 
denkenden Handels- und Gewerbetreibenden zu einer Interessensvertretung und 
Selbsthilfeorganisation zusammen. 1855 entstanden in Württemberg die Gewerbe- und 
Handelskammern als Bindeglied zwischen der staatlichen „Centralstelle für Gewerbe und 
Handel" und den örtlichen Gewerbevereinen. Solche Gewerbe- und Handelskammern wurden 
in Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Ulm eingerichtet und repräsentierten gleichermaßen 
Industrie, Handel und Handwerk. 

Mit der Gewerbeordnung vom 12. Februar 1862 (M 4) führte Württemberg als eines der 
letzten Länder in Deutschland die Gewerbefreiheit ein. Ab jetzt stand jedem die Ausübung 
eines Gewerbes frei, wenn er im Besitz des Gewerbescheins und volljährig war. Der 
Nachweis persönlicher Befähigung wurde nicht mehr gefordert. Lediglich einige wenige 
Gewerbearten bedurften noch der staatlichen Konzession oder unterstanden obrigkeitlicher 
Aufsicht (z. B. Apotheken, Buchdrucker). Die Zünfte wurden durch dieses Gesetz aufgelöst, 
Lehrlings- und Meisterprüfungen abgeschafft. Als Folge der Gewerbefreiheit ließ sich in Ulm 
vor allem eine Zunahme bei Gewerben ohne großen Kapitalbedarf wie z. B. den Schustern, 
Schneidern, Tischlern und Maurern feststellen. Allerdings gingen einige Betriebe bald wieder 
ein und die Gewerbetreibenden mussten wieder in die Lohnabhängigkeit zurückkehren. 

Manche Handwerkszweige schlossen sich auf freiwilliger Basis zu Interessengemeinschaften 
zusammen. Die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869 wurde nach Gründung 
des Deutschen Reiches kraft Gesetz vom 10. November 1871 auch in Württemberg 
übernommen (M 5). Sie bestätigte die Gewerbefreiheit und Abschaffung der Zünfte, 
ermöglichte es aber auch, straffer organisierte freie Innungen mit verbindlichen Statuten und 
Satzungen zu schaffen (M 6). Verschiedene Gesetzesnovellen in den Folgejahren brachten 
den Innungen nach und nach stärkeres Gewicht. Eine Neufassung der Gewerbeordnung von 
1897 führte zur Einrichtung von Handwerkskammern als öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, die im Gegensatz zu den schon 1855 errichteten Gewerbe- und 
Handelskammern ausschließlich das Handwerk vertraten. Die neue Gewerbeordnung 
ermöglichte es auch, Zwangs- bzw. Pflichtinnungen zu schaffen. Die Handwerkskammern 
erhielten vor allem Befugnisse im Bereich der Ausbildung der Lehrlinge, Gesellen und 
Meister und in der Regelung der Gesellen- und Meisterprüfungen. 1908 wurde der „Kleine 
Befähigungsnachweis" eingeführt, d. h. der Besitz des Meistetitels wurde wieder 
Voraussetzung für die Ausbildung von Lehrlingen. 1935 folgte der „Große 
Befähigungsnachweis", der die selbstständige Ausübung eines Handwerksbetriebs vom Besitz 
des Meistertitels abhängig machte. 
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Material 1: Beilage zur Gewerbeordnung 1828: Zünftige und nicht-zünftige 
Gewerbe 
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Die Gewerbeordnung von 1828 ließ die meisten Zünfte bestehen. Einige wenige Zünfte - 
aufgelistet in der Beilage zur Gewerbe-Ordnung - wurden aufgehoben. Der Besitz des 
Meisterrechts war nun keine Bedingung mehr für die selbständige Ausübung dieser Gewerbe. 

(Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg 1828, S. 237 ff.) 
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Material 2: Gutachten zu einer Fabrik-Konzession 

Gottlieb Friedrich Kümmelmann (Kimmelmann) reichte 1841 ein Konzessionsgesuch zur 
Errichtung einer durch Wasserkraft der Blau angetriebenen Waffenfabrik im Gebäude der 
ehemaligen „Münz" (Schwörhausgasse 4) ein. Dagegen protestierte die Huf- und 



Waffenschmiedezunft und berief sich auf die Gewerbeordnung, indem sie bestritt, dass das 
geplante Gewerbe sich vom gewöhnlichen handwerksmäßigen Betrieb unterschied. Erst nach 
mehrmaligen Anläufen wurde seinem Gesuch stattgegeben und die Errichtung einer Fabrik 
genehmigt.  

Transkription: 

Der Unterzeichnete hat heute die Werkstätte des Mechanikus Gottlieb Kimmelmann von hier 
besucht und in derselben eine Schleif- und Oehlmühle, eine Esse [= Feuerstelle] zum 
Schmieden mit Wasserkraft nebst zwey großen gut construierten Dachstühlen gefunden, auch 
ist noch ein weiterer großer zu Einrichtung eines Hammerwerks ganz geeigneter Raum und 
daneben ein Magazin zu Aufbewahrung von Fabrikaten vorhanden. 

Vorstehende zum Theil bereits eingerichtete Gelasse sind ganz geschaffen zu Anlegung und 
Betrieb einer Fabrik, die auch Kimmelmann beabsichtigt, da er eine förmliche 
Waffenschmiede einrichten will, und da eine solche Gewerbe-Einrichtung sich von dem 
gewöhnlichen handwerksmäßigen Betriebe einer Hufschmiede auf eine die Fabrikation 
fördernde Weise unterscheidet, so wird dadurch die Bedingung, unter welcher nach Art. 117 
der Gewerbeordnung [revidierte Gewerbeordnung von 1836] eine Fabrik-Concession ertheilt 
werden kann, erfüllt seyn. 

Ulm, den 2. Novbr. 1841 

K[öniglicher] Bauinspector Gabriel 

(StadtA Ulm, B 121/15 Nr. 14) www.stadtarchiv.ulm.de 
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Material 3: Auszüge aus der „Eingabe des Kauf- und Handels-Standes in Ulm an 
die Stände-Versammlung, den Gesetzes-Entwurf einer allgemeine Gewerbe-
Ordnung betreffend" 

[...] Es ist allerdings ein edles und mit Dank zu erkennendes Bestreben unserer Regierung, der 
im Erlöschen begriffenen Industrie mittelst einer passenden Freiheit in ihrer Bewegung, neues 
Leben zu verschaffen, auch ist es zeitgemäß, daß der von dem Mittelalter abstammende 
Zunft-Zwang, sofern er dem Gewerbsfleiß hemmend entgegentritt, verschwinde [...] 

Dieser sogenannte Großhandel, welchen jeder bemittelte Kaufmann bisher ausübte, und 
welcher mit dem Detailhandel eng verschwistert ist, soll nun dem letztern gegenüber [...] 
künftig freygegeben und alles Zunftzwanges enthoben seyn. Mit solcher, im ersten Anblick 
freysinnig scheinenden, Maxime wird der Classe der eigentlichen, oder der wissenschaftlich 
gebildeten, Kaufleute, ein in seinen Folgen tödtlicher Stoß versetzt, wenn man erwägt, daß 
sonach dem Privatmann jedes Standes, ja selbst Frauenspersonen, frey steht, im An- und 
Verkauf aller Waarengattungen, auf gut Glück zu concurrieren, daß die Absatzpreise der 
Waaren in Quanto sich hierdurch nothwendig herabdrücken müssen, daß dem 
Handlungseingeweihten wegen des verkümmerten Gewinns allmählich jede Spekulation 
entleiden wird, und daß demselben nur das Loos eines schlichten Detailleurs übrig bleibt. [...] 

Es ist aber nicht allein der freygegebene Großhandel, welcher auf die Handlungsgenossen 
verderblich einwirken wird, sondern es kommt noch hinzu, daß jeder zünftige Handwerker 
künftig berechtigt ist, mit seinen eigenen sowohl, als mit fremden Gewerbsfabrikaten, in dem 
Ort der Niederlassung einen offenen Laden zu führen, auch solche anderwärts auf Jahr- und 
Wochenmärkten und selbst ausser der Marktzeit, in stehenden Commissionslagern feil zu 
halten (wogegen dem kaufmännischen Handel eine durchaus freie Concurrenz mit dem 
Handelsrecht der Handwerker großmüthig geöffnet werden solle!!!). 

[...] Die Classe der wissenschaftlich gebildeten Commerzianten muß in kurzem physisch oder 
politisch aussterben und kein Jüngling von Vermögen wird sich fernerhin für das 
Handelsstudium bestimmen, weil ihm die bequemere Bahn geöffnet ist, ohne alle 
Vorkenntnisse den Großhandel, - oder als einfacher Professionist, den Detailhandel zu 
betreiben. [...] 

Aus: StadtA Ulm, B 774/12 Nr. 4 
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Material 4: Auszüge aus der Gewerbeordnung von 1862 
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Der Wegfall des Befähigungsnachweises wurde in einer kommentierten Ausgabe1 der neuen 
Gewerbeordnung auf den Punkt gebracht: „Nach dem gegenwärtigen Gesetze bedarf es zur 
Ausübung bisher zünftiger Gewerbe keinerlei Befähigugnsnachweises mehr. Niemand ist 
verpflichtet, sich über die Zeit und Art der Erlernung dieser Gewerbe auszuweisen und einer 
Prüfung zu unterstellen."  

(Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 67 ff.) 

1 Bullinger, Ludwig: Neue Gewerbeordnung für das Königreich Württemberg vom 12. Februar 1862 mit den 
Vollziehungserlassen [...] so wie weiteren auf die Gewerbeordnung sich beziehenden Gesetzen, Verfügungen 
u.s.w. Handausgabe mit Erläuterungen und alphabetischem Sachregister von Ludwig Bullinger, S. 30.
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Material 5: Gegenüberstellung Gewerbeordnungen 1828, 1862, 1871 

Gewerbeordnung 
22.4.1828 

Gewerbeordnung 
12.2.1862 

Gewerbeordnung 
10.11.1871 

Gewerbebetrieb Art. 12: Das 
zünftische 
Meisterrecht muss 
nachgewiesen 
werden. 

Art. 2: Die selbständige 
Ausübung eines 
Gewerbes ist nicht von 
einer bestimmten 
Befähigung abhängig. 

§ 1: Der Betrieb eines
Gewerbes ist
jedermann gestattet.

Zunfthandwerk 

und Fabrik 

Art. 118/119: 
Anlegung und 
Betrieb einer Fabrik 
nur mit Konzession 
der Regierung. 
Fabrikkonzession im 
Bereich zünftischer 
Gewerbe darf nur 
erteilt werden, wenn 
die „Gewerbe-
Einrichtung sich von 
dem gewöhnlichen 
handwerksmäßigen 
Betriebe desselben 
Gewerbes auf eine, 
die Fabrikation 
fördernde Weise 
unterscheidet." 

Art. 121 Der 
„Fabrikant" ist der 
Zunft nicht 
unterworfen. 

Die Beilage zur 
Gewerbeordnung 
benennt die 
zünftischen 
Gewerbe 

Art. 58 „Die Zünfte sind 
aufgehoben". (= 
Gewerbefreiheit) 

Art. 40/41: In 
Unternehmungen mit 
mehr als 20 Beschäftigten 
müssen Werkstätten- oder 
Fabrikordnungen erlassen 
werden. 

§ 97: Innungen
können auf
freiwilliger Basis
gegründet werden.

Arbeiter / 
Arbeiterinnen 

Art. 57: Neben 
zünftigen Gesellen 
oder Lehrlingen 
kann der Meister 
auch andere 
„Arbeits-Gehülfen" 
beschäftigen. 

Art. 41 ff. Die Rechte und 
Pflichten der 
Fabrikarbeiter werden 
beschrieben 

§ 127 ff.: Über die
„Verhältnisse der
Fabrikarbeiter".
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Kinderarbeit Keine Angaben Art. 44: Die 
Beschäftigung von 
Schulkindern und jungen 
Leuten unter 18 Jahren ist 
an Auflagen gebunden. 

§ 128: Kinder unter
12 Jahren dürfen nicht
beschäftigt werden;
Kinder unter 14
Jahren nur, wenn ein
mindestens
dreistündiger
Schulunterricht
gewährleistet ist und
die tägliche
Arbeitszeit sechs
Stunden nicht
übersteigt.

Soziale 
Sicherung 

Art.29/30: Die 
Unterstützung 
wandernder 
Gesellen erfolgt aus 
der 
Zunftvereinskasse. 

Art. 45 und 49: Regelung 
der Krankenunterstützung 
über 
Betriebskrankenkassen 
oder örtliche 
Einrichtungen (z.B. 
Dienstbotenkrankenkasse 
in Ulm) 

§ 141: Bis zum Erlass
einer
reichsgesetzlichen
Regelung bleiben die
Anordnungen über
entsprechende Kassen
für Gehilfen und
Arbeiter in Kraft.

Koalitionsrecht Art.44/45: Keine 
Absprache von 
Gesellen gegen die 
„Obrigkeit"; keine 
Verabredung, Arbeit 
niederzulegen. 

Art. 46/47 
Gemeinschaftliche 
Aktionen der „Gehülfen" 
wie auch der 
Gewerbeinhaber sind 
verboten. 

§ 152: Verbote und
Strafbestimmungen
gegen
„Gewerbetreibende,
gewerbliche
Gehülfen, Gesellen
oder Fabrikarbeiter
wegen Verabredungen
und Vereinigungen
zum Behufe der
Erlangung günstiger
Lohn- und
Arbeitsbedingungen"
sind aufgehoben.
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Material 6: Mitgliedschaft der Ulmer Bäckerinnung im Verband 
gewerbetreibender Bäckermeister Württembergs 1881 
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Die Ulmer Bäckerinnung gehörte mit 75 Meistern dem Verband gewerbetreibender 
Bäckermeister Württembergs an. In der Eröffnungsrede zum ersten Verbandstag am 12. 
September 1881 wies der Redner auf die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses hin, 
nachdem mit der Aufhebung der Zünfte im Jahr 1862 ein „plötzlicher Freiheitstaumel" 
aufgekommen sei, wodurch eine „Zuchtlosigkeit" eingerissen sei, „welche den Gewerbestand 
außer Rand und Band brachte". 

(StadtA Ulm, A [7730]) 
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